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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 28. Februar 2008

über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem
Europarat über die Zusammenarbeit zwischen der Agentur der Europäischen Union für

Grundrechte und dem Europarat

(2008/578/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308 in Verbindung
mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absatz 3 Unter
absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom
15. Februar 2007 zur Errichtung einer Agentur der Eu
ropäischen Union für Grundrechte (1) sieht eine enge Zu
sammenarbeit zwischen der Agentur und dem Europarat
vor.

(2) Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft mit dem Europarat ein Abkommen zwi
schen der Europäischen Gemeinschaft und dem Europa
rat über die Zusammenarbeit zwischen der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte und dem Europarat
(nachstehend „Abkommen“ genannt) ausgehandelt.

(3) Das Abkommen sollte deshalb unterzeichnet und geneh
migt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
dem Europarat über die Zusammenarbeit zwischen der Agentur
der Europäischen Union für Grundrechte und dem Europarat
gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 wird im
Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person bzw. Perso
nen zu bestellen, die befugt ist bzw. sind, das Abkommen
rechtsverbindlich für die Gemeinschaft zu unterzeichnen (2).

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 28. Februar 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
D. MATE
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(1) ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1.

(2) Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird auf Veranlassung
des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.


